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Anlage zum Amtsblatt Nr. 11 vom 15. April 2026 
 

Öffentliche Zustellung von Bescheiden 
 
 
 
 
Für Frau Alexandra-Catalina Tudorascu, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Am Maiblümchen 35 in 40699 Erkrath (ehemals) 
 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.017, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 23.03.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 36-13/ME-AN 837. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 30. März 2026 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Zeiske 
 
 
 
Für Frau Wiebkje Gulbrandsen-Visser, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Rembrandtstraße 22 in 42579 Heiligenhaus (ehemals) 
 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.017, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 25.03.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 36-13/ME-WZ 984. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 30. März 2026 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Zeiske 
 
 
 
Für Herrn Mohamed Hamza El Ouardani, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Rheinpromenade 2 in 40789 Monheim am Rhein (ehemals) 
 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.138, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 25.03.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 36-13/ME-EB 36. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-

chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 30. März 2026 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Etzweiler 
 
 
 
Für Herrn/Frau Olaf Braun, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
von-Gall-Straße 10 in 44807 Bochum (ehemals) 
 

liegt bei der Kreiskasse des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 26, 
Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.214, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 12.03.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): bu/VLST70125558/0003. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 14:00 bis 
17:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 31. März 2026 
     Kreis Mettmann 
     Die Landrätin 
     Im Auftrag 
     Costeiu 
 
 
 
Für Herrn/Frau Eugenia Alexidou, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Brunnenstraße 31 in 40764 Langenfeld (ehemals) 
 

liegt bei der Kreiskasse des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 26, 
Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.214, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 17.03.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): co/VLST70037347/0073. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 14:00 bis 
17:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 01. April 2026 
     Kreis Mettmann 
     Die Landrätin 
     Im Auftrag 
     Costeiu 
 
 
 
Für Herrn/Frau Adrian Istrate, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Am Wald 16 in 40789 Monheim am Rhein (ehemals) 
 

liegt bei der Kreiskasse des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 26, 
Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.214, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 17.03.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): co/VLST70088351/0044. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 14:00 bis 
17:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
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Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 01. April 2026 
     Kreis Mettmann 
     Die Landrätin 
     Im Auftrag 
     Costeiu 
 
 
Für Rhein Immobilien24 GmbH,  
Geschäftsführung Frau Miray Ortaargun, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Feldstr. 4 in 40764 Langenfeld (ehemals) 
 

liegt beim Rechts- und Ordnungsamt des Kreises Mettmann, Düsseldor-
fer Str. 26, Verwaltungsgebäude 4, Düsseldorfer Str. 47 in Zimmer 
4.204, folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 02.04.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 32-21/02 GFw/Aro-ID 3776. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr oder nach vorheriger Terminvereinba-
rung eingesehen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 02. April 2026 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Arocas 
 
 
 
Für Herrn Mohamed Egi, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Kantstraße 30 in 42579 Heiligenhaus (ehemals) 
 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.127, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 07.04.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 36-13/ME-HI 521. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 07. April 2026 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Niederelz 
 
 
 
Für Herrn Harald Rau, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Hölker Feld 48 in 42279 Wuppertal (ehemals) 
 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.128, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 08.04.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 36-13/ME-RH 7. 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 08. April 2026 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Wagenknecht 
 
 
 
Für Herrn Cengizhan Eyriparmak, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Rheindorfer Straße 117 A in 40764 Langenfeld (ehemals) 
 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.128, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 09.04.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 36-13/ME-EC 255. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 09. April 2026 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Baude 
 
 
 
Für Herrn/Frau Michael Christian Kalinski, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Friedrichstraße 34 in 40217 Düsseldorf (ehemals) 
 

liegt bei der Kreiskasse des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 26, 
Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.214, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 19.03.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): so/VLST70126797/0003. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 14:00 bis 
17:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 09. April 2026 
     Kreis Mettmann 
     Die Landrätin 
     Im Auftrag 
     Somnitz 
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Für Herrn/Frau Vanessa Katharina Borodin, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
An der Bibelskirch 9 in 40724 Hilden (ehemals) 
 

liegt bei der Kreiskasse des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 26, 
Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.214, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 21.01.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): bu/VLST70033214/0026. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und zusätzlich Donnerstag von 14:00 bis 
17:30 Uhr in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 09. April 2026 
     Kreis Mettmann 
     Die Landrätin 
     Im Auftrag 
     Bulgurcu 
 
 
Für Herrn Pratheepan Mahendran, 
zuletzt wohnhaft/zuletzt bekannte Anschrift: 
Kastanienallee 32 in 42489 Wülfrath (ehemals) 
 

liegt beim Straßenverkehrsamt des Kreises Mettmann, Düsseldorfer Str. 
26, Verwaltungsgebäude 1 in Zimmer 1.128, folgendes Schriftstück zur 
Abholung bereit: 
 

Bescheides vom 10.04.2026, 
Aktenzeichen (Kassenzeichen): 36-13/ME-AD 2018. 
 

Dieser Bescheid kann in der vorgenannten Dienststelle von Montag bis 
Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr und Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr 
in Empfang genommen werden. 
 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zuge-
stellt mit der Folge, dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 
und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. 
NRW. S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wo-
chen – gerechnet vom Tag der Bekanntgabe/Veröffentlichung dieser 
Benachrichtigung – als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt 
worden ist. 
 
Mettmann, den 10. April 2026 
    Kreis Mettmann 
    Die Landrätin 
    Im Auftrag 
    Schneider 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 

 

Für die nachstehend genannten Personen liegen beim Kreis Mettmann, 
Rechts- und Ordnungsamt, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, Zi. 
1.104, Schriftstücke zur Abholung bereit. Das Schriftstück kann in der 
vorgenannten Dienststelle von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 – 
12.00 Uhr in Empfang genommen werden. Das jeweilige Schriftstück wird 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, dass 
Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt gemäß §§ 1 und 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der z. 
Z. geltenden Fassung nach Ablauf von 2 Wochen – gerechnet vom Tag 
der Bekanntgabe / Veröffentlichung dieser Benachrichtigung – als zuge-
stellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden ist. 
 
 

Az. 32-32  Name,Vorname letzter bekannter Wohnort 
 

 
Straße 

 
 

225041949 Sahiti, RKS-14000 LIPJAN, 
 Sahit Lumi i Banulles 33 
 

226003216 Statie, RO-MUN BUCURESTI SEC. 2, 
 Stelian Alexandru Sos. Pantelimon 286 
 

226003872 Nassiri, USA-12753 WOODRIDGE, 
 Masidah VIRGINIA, Captains Love 

Az. 32-32  Name,Vorname letzter bekannter Wohnort 
 

 
Straße 

 
 

226004036 Iordache, RO-COM TACUTA SAT 
 Viorel Andrei PROTOPOPESTI VASLUI 
 

226004167 Hilscher, 50935 Köln, 
 Gabriel Marius Mariawaldstraße 16 
 

226005102 Piton, BR-13278-406 VALINHOS, 
 Enrico Alameda Jose Pinto da Silva 20 
 

226005543 Dobruski, AL-8512 KUKES, 
 Izmir Shemriye Nd.47 A. 1 Matzi  
  Petkaj 
 

226005672 Mohamed, 47053 Duisburg, 
 Amina Rheinhauser Straße 164 
 

226006305 Sinnathamby, 47053 Duisburg, 
 Yogeswaran Zum Schulhof 6 
 

226006373 Talibov, CDN-P4N 3C3 TIMMINS, 
 Ilgar Kent Ave 258 
 

226006395 Kruze, USA-29651 GREER SC. 
 Mark 407 Mount Vernon Rd. 
 

226006416 Katamadze, GE-6000 BATUMI, 
 Temur Ckemlisi 
 

226007035 Ivan, 47198 Duisburg, 
 Iosif-Prodan Ottostraße 64 
 

226007885 Karabulut, 44369 Dortmund, 
 Gürkan Boschstraße 111 
 

226008321 Qabadi, MA-14000 KÉNITRA, 
 Aziz 17 Rue Sousse el Houda 162 
 

226011012 Varda, BIH-72000 ZENICA, 
 Haris Zije Dizdarevica 30 
 

326000762 van den Enden, NL-9934 LV DELFZIJL, 
 Myrthe Mondsteen 45 
 

326001609 Schapendonk, NL-5212 CL’S-HERTOGEN- 
 Nicky BOSCH, Aartshertogenlaan 12a 
 

326003175 Rozokovich, PL-99-300 KUTNO, 
 Odinaev Amriddin Ul. Trozewskiego 13 
 

326003557 Velazquez, E-00190 ZARAGOZA, 
 Cristina C. Blas de Ubide 00190 
 

326005019 Tracz, PL-57-350 KUDOWA ZDRÓJ, 
 Grzegorz ul. Kombatantów 1/3 
 

326005769 Pellonetto, I-80033 CICCIANO NAPOLI, 
 Assunta Piazzate via Tavernanova No 6 
 

326006267 Memola, I-70042 MOLA DI BARI, 
 Gaetano Litoranea Mola Cozze 2 
 

326008330 Anzola, YV-2107 PRAGUA, 
 Manuel Urb. La Placera Norte 
 

326012058 Oosterhout, NL-3331 EG ZWIJNDERECHT, 
 Frank van H Kamerlingh Onnesstraat 54 
 

326012231 Jonge, Nigel NL-9607 PA FOXHOL, 
 Delano Brandon de Gerrit Imbosstraat 27a 
 

326014574 Pekanlar, TR-SELCUKLU/KONYA, 
 Mustafa Gazi Osman Pasa Mah. 37 sok. 
  No. 3 
 

326018548 Keles, TR-34000 ISTANBUL, 
 Nurman Cumhuriyet mah. Sadirvan Sok. 
  No 
 

326018549 Pehlivan, TR-34732 ISTANBUL, 
 Kadir 1 Cadde 
 

326019243 Spian, RO-730038 VASULI, 
 Alexandru Bd. Dimitrie Cantemir 53 
 

   
 
 

 
Mettmann, den 10. April 2026 
 Kreis Mettmann 
 Die Landrätin 
Veröffentlichung am:  Kreishaus (Verwaltungsgebäude 1) 
15.04.2026 Düsseldorfer Str. 26 
zugestellt am: 40822 Mettmann 
29.04.2026 Im Auftrag 
 König 
 
 
 


